
 

Gemeinde Böbrach                                                                                             Böbrach, 10.06.2021                                        
Rathausplatz 1                
94255 Böbrach                                                
     

 

E I N L A D U N G 
zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Böbrach  

 
Am Donnerstag, den 17.06.2021, um 19.00 Uhr, findet im Pfarrheim St. Nikolaus in Böbrach, Teisnacher Str. 
4, 94255 Böbrach eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates Böbrach statt. 
 

Corona-Hinweis: 
Trotz Entspannung der epidemischen Lage sind nach wie vor die geltenden Hygieneregeln (Abstände, Personen mit respiratorischen 

Atemwegserkrankungen nehmen nicht an der Sitzung teil, Nutzung von Desinfektionsmittel, regelmäßiges Lüften) einzuhalten und umzusetzen. 
Aus infektionshygienischer Sicht gilt, dass alle Teilnehmer während der Sitzung durchgehend einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen, auch 

wenn der Mindestabstand von 1,50 Meter stets eingehalten wird. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht. 
Wünschenswert wäre zudem, dass jede Person ein tagesaktuelles Schnelltestergebnis oder ein maximal 48 Stunden altes negatives 

PCR-Testergebnis vorlegen kann. Schnelltests werden bereits eine Stunde vor Beginn der Sitzung kostenlos angeboten.  

 

T a g e s o r d n u n g: 
 

1. Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden und Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 
29.04.2021 

 

2. Beschlussfreigaben aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 29.04.2021 
 

3. Haushalt 2021 
 

a) Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2021 
b) Beratung und Beschlussfassung über die mittelfristige Finanzplanung 

 

4. Vollzug der Baugesetze 
 

4.1.  Bauantrag von Herrn und Frau Reinhard und Anja Weber, Rechenstraße 37b, 94249 Bodenmais, 
bezüglich der Modernisierung eines Wohnhauses und Neubau eines Anbaus (Unterer Auweg 9) 

        

hier: Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens 
 

 4.2.  Änderung des Flächennutzungsplanes mit Deckblatt Nr. 18 im Bereich des Ortsteiles Eck; 
 

hier: Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen der Behörden u. sonstigen Träger 
öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) und der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 
1 BauGB); Beratung und Beschlussfassung über die weitere Vorgehensweise 
 

 

4.3 Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sowie Änderung des 
Flächennutzungsplanes zum Zwecke der Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage auf den 
Flurnummern 405 und 410 der Gemarkung Böbrach 

 

hier:  Billigung der Planentwürfe und Beschlussfassung zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
sowie Beteiligung der Behörden u. sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 3 
Abs. 1 BauGB 

 

5. Bericht des Bürgermeisters 
 

6. Sonstiges, Wünsche und Anträge 
 
. 

Hinweis: Im Anschluss zur öffentlichen Sitzung findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. 
 

 

Gemeinde Böbrach 
 

i.V. 
 

S ü ß 
Zweiter Bürgermeister 

    

 


